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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Mit militärischen Waffen begangene Gewalttaten im zivilen Bereich belebten die
Diskussion um das Waffenrecht im Allgemeinen und um die private Aufbewahrung von
Ordonnanzwaffen im Besonderen. Am Rande der Beratungen über die Revision des
Waffengesetzes wurde im Nationalrat ein Antrag der Linken, die militärische
Ordonnanzwaffe nicht mehr nach Hause abzugeben, heftig debattiert und schliesslich
abgelehnt. Ein von der SP, der GP, der GSoA (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee) und
diversen frauen- und friedenspolitischen Organisationen gebildetes Komitee lancierte
im August eine Volksinitiative mit dem Titel „Schutz vor Waffengewalt“. Diese fordert
neben dem Verbot der privaten Aufbewahrung von Militärwaffen eine Verschärfung des
Waffenrechts. Insbesondere wird für den Waffenbesitz und -erwerb ein
Bedarfsnachweis verlangt und die Einführung eines nationalen Waffenregisters
vorgeschrieben. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.09.2007
HANS HIRTER

Im Februar kam die 2007 von verschiedenen linken Organisationen lancierte
Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt» zur Abstimmung. Die Initiative
forderte ein Verbot der privaten Aufbewahrung von besonders gefährlichen Waffen,
einen Bedarf- und Fähigkeitsnachweis sowie die Einführung eines nationalen
Waffenregisters. Das Initiativkomitee, das das Sturmgewehr im Kleiderschrank als Relikt
des Kalten Krieges ansah, erhoffte sich mit der Neuregelung eine verbesserte Suizid-
und Gewaltprävention. Nachdem 2010 bereits beide Räte und der Bundesrat die
Ablehnung der Initiative empfohlen hatten, bekämpfte eine breite bürgerliche Allianz
aus SVP, FDP, CVP, BDP, EDU, Schweizer Demokraten, Gewerbeverband, Bauernverband
und Schiessverband die Waffen-Initiative. Die Gegner der Initiative befürchteten vor
allem die Opferung traditioneller Werte zugunsten einer Scheinsicherheit. Die Initiative
würde Zeichen eines Misstrauens in die Verantwortlichkeit der Bürger darstellen.
Getroffen würden zudem jene, die verantwortungsvoll mit Waffen umgingen –
Verbrecher würden sich hingegen nicht an die Regelung halten. Der BDP-Präsident
Hans Grunder sah in der Initiative sogar das versteckte Ziel der Abschaffung der Armee.
Auch rechneten die Gegner mit erheblichen administrativen Mehrkosten.

Die Initiative wurde am 13. Februar 2011 an der Urne mit 56,3%-Nein-Stimmen bei einer
Stimmbeteiligung von 49,2% verworfen. Dabei wurden die bereits im
Abstimmungskampf sichtbaren Gräben bestätigt. Die grösste Zustimmung fand die
Initiative in der Westschweiz: Genf (61%), Basel-Stadt (58,9%), Waadt (53,7%),
Neuenburg (53,2%) und Jura (52%), aber auch Zürich (50,4%) nahmen die Initiative an.
Die Gegner der Initiative konzentrierten sich in der Zentral- und Ostschweiz: Appenzell
Innerrhoden (72,3%), Obwalden (71,9%), Schwyz (70,9%) und Uri (70,6%). Die Vox-
Analyse zeigte, dass den Stimmbürgern die Entscheidung leicht fiel und viele sich früh
positionierten. Dabei hing der Stimmentscheid stark von der politischen Ausrichtung
und den politischen Wertevorstellungen ab: Personen, die für eine offene und moderne
Schweiz sind, stimmten ebenso massiv Ja, wie jene, die eine verschlossene und
traditionelle Schweiz vertreten, Nein sagten. Es gewann damit dieselbe Schweiz die
Abstimmung, die sich bereits bei der Minarett- und der Ausschaffungsinitiative
durchsetzte. Die drei Hauptargumente der Befürworter polarisierten laut der VOX-
Analyse stark: Dass die Waffe zuhause gefährlich und unzeitgemäss sei und die
Selbstmordrate erhöhe, wurde von den Gegnern strikt abgelehnt. Sie argumentierten
ihrerseits mit einer bereits genügenden Gesetzeslage und der Wahrung der
persönlichen Freiheit und der Eigenverantwortung. Die Diskreditierung des
Milizsystems der Armee war das Hauptargument des überparteilichen Komitees der
Gegner, dessen vom Werber Alexander Segert illustrierten Kampagne mit kaputten 1.-
August-Lampions an die Emotion der Stimmbürger appellierte.

Abstimmung vom 13. Februar 2011

Beteiligung: 49,2%
Ja: 1'083'312 (43,7%) / 5 1/2 Stände

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.02.2011
NADJA ACKERMANN
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Nein: 1'395'812 (56,3%) / 15 5/2 Stände

Parolen:
– Ja: CVP-Frauen, CSP, EVP, Grüne, GLP, PdA, SP, SP-Frauen, GSoA, SEK, SGB, TravS,
FMH.
– Nein: FDP-Liberale, FDP-Frauen, CVP (5)*, BDP, EDU, SVP, SVP-Frauen, AVF, JCH,
SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

Anfang Februar 2018 veröffentlichte das Fedpol den Ergebnisbericht der
Vernehmlassung zur Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie. Nebst den
zahlenmässig sehr gut vertretenen Schützen- und Waffenkreisen – darunter der
schweizerische Schiesssportverband (SSV), der schweizerische Büchsenmacher- und
Waffenfachhändlerverband (SBV), ProTell, Legalwaffen Schweiz (LEWAS) und Jagd
Schweiz – befanden sich auch alle Kantone, sieben nationale und drei kantonale
Parteien, die KKJPD und die RK MZF, Economiesuisse, der schweizerische
Gewerbeverband (SGV), der schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der
schweizerische Städteverband unter den insgesamt 2205
Vernehmlassungsteilnehmenden. Davon sprachen sich der SSV und jene 2055
Stellungnehmenden, die sich dessen Stellungnahme angeschlossen hatten – darunter
insbesondere Jagd Schweiz und die Aktion «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht!»,
aber auch eine Vielzahl von Schützenvereinen und Privatpersonen – sowie der SBV,
ProTell, LEWAS, die AUNS, die Gruppe Giardino, das Centre Patronal, der SGV, Swiss
Olympic und zahlreiche weitere Schützen-, Waffensammler- und militärnahe
Organisationen dezidiert gegen die geplante Änderung des Waffengesetzes aus. Einen
grundsätzlich ablehnenden Standpunkt vertraten zudem auch die SVP Schweiz, ihre
Sektionen Neuenburg, Jura und Valais Romand sowie die Kantone Nidwalden und
Schwyz. Neun Kantone gaben zu verstehen, dass sie zwar die Ziele der EU-
Waffenrichtlinie unterstützten, die vorgesehenen Änderungen am Waffengesetz aber
ablehnten, da sie keinen genügenden Beitrag zur Bekämpfung von Waffenmissbrauch
leisteten. Demgegenüber erklärte sich die Mehrheit der Kantone mit den Neuerungen
grundsätzlich einverstanden. Insgesamt positiv beurteilt wurde der Entwurf auch von
der BDP, der GLP, der FDP, der SP und den Grünen – wobei die letzteren beiden
ausdrücklich bedauerten, dass er keine weitergehenden Massnahmen umfasste. Ebenso
überwiegend befürwortend äusserten sich u.a. die KKJPD, die RK MZF, Economiesuisse,
der Städteverband, die FER, der SGB, die GSoA, Terre des Hommes Schweiz, der
schweizerische Friedensrat, die Frauen für den Frieden Schweiz, die Evangelischen
Frauen Schweiz, die Haus- und Kinderärzte Schweiz und die schweizerische
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Unter den zustimmenden
Stellungnahmen ausdrücklich positiv hervorgehoben wurden das Ziel, den
Waffenmissbrauch zu bekämpfen bzw. den Zugang zu halbautomatischen Waffen
einzuschränken, sowie die Vorteile der Schengen-Assoziierung für die Schweiz.
Ansonsten äusserte sich die Zustimmung zur Vorlage hauptsächlich durch die
Abwesenheit von Kritik. 

An Letzterer wurde jedoch nicht gespart. Anlass dazu boten neben den einzelnen
Bestimmungen des Waffengesetzes und deren konkreter Ausgestaltung vor allem die
Stossrichtung der Revision im Allgemeinen. In der Schweiz, wo das Recht auf
Waffenbesitz ein Aspekt der Unabhängigkeit und Souveränität des Staates sei,
manifestiere sich im liberalen Waffenrecht der gegenseitige Respekt zwischen Staat
und Bürgern, weshalb Verschärfungen nicht angebracht seien, argumentierten etwa
ProTell, der SSV die RK MZF, die SVP sowie fünf Kantone (AI, AR, GL, SG, OW). Des
Weiteren wurden die Entwaffnung der Bürger und schwere (Ruf-)Schäden für das
Schweizer Schiesswesen befürchtet. Problematisch am Vorhaben sei ausserdem, dass
darin Regelungen vorgesehen seien, die in der jüngeren Vergangenheit vom Volk
abgelehnt worden waren. So komme die Registrierungspflicht für rechtmässig
erworbene, aber neu verbotene halbautomatische Feuerwaffen einer Nachregistrierung
gleich und der für den Erwerb einer solchen Waffe künftig erforderliche Nachweis einer
Mitgliedschaft in einem Schiessverein bzw. alternativ des regelmässigen Gebrauchs der
Waffe für das sportliche Schiessen erinnere zu stark an eine Bedürfnisklausel. Beide
Massnahmen waren 2011 bei der Volksabstimmung über die Initiative gegen
Waffengewalt abgelehnt worden – ein Umstand, den ausser Schützen- und
Waffenkreisen auch die SVP und vier Kantone (AR, GE, SZ, TI) betonten. Von
verschiedenen Seiten wurde zudem die fehlende Verhältnismässigkeit der Vorlage
bemängelt. Während Angehörige der Waffenlobby ausführten, dass mit dem Entwurf
eher die legalen Waffenbesitzer bestraft als Terroranschläge verhindert würden,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.02.2018
KARIN FRICK
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äusserten sich zahlreiche Kantone und die CVP dahingehend, dass trotz erheblichen
bürokratischen Mehraufwandes kaum ein Sicherheitsgewinn resultiere. Entgegen der
Ankündigung des Bundesrates befanden der SSV, der SBV und ProTell den
Umsetzungsvorschlag nicht für «pragmatisch» und die CVP sowie die grosse Mehrheit
der Kantone bezweifelten, dass der Bundesrat den Handlungsspielraum bei der
Umsetzung vollständig ausgeschöpft habe. Schützenkreise wiesen überdies auf eine
hängige Klage am EuGH hin, in der die Tschechische Republik die Rechtmässigkeit der
neuen EU-Waffenrichtlinie angefochten hatte, weil die Terrorabwehr den Einzelstaaten
obliege und gar nicht in die Zuständigkeit der EU falle. Die Schweiz solle diesem Urteil
nicht vorgreifen und das Waffenrecht nicht vorschnell anpassen.

Inhaltlich sei der Entwurf hinsichtlich zentraler Begrifflichkeiten – beispielsweise der
Definitionen von «Faustfeuerwaffe» und «Handfeuerwaffe» – zu wenig präzise und
überlasse zu viele Klärungen dem Verordnungsgeber, was Rechtsunsicherheit mit sich
bringe. In diesem Zusammenhang forderten der SSV, der SBV, ProTell, LEWAS, der
Städteverband sowie neun Kantone den Bundesrat auf zu definieren, was
«Regelmässigkeit des sportlichen Schiessens» bedeute. Die Notwendigkeit einer
solchen Präzisierung zeigte sich bereits in den unterschiedlichen Vorstellungen des
Begriffs, welche die Vernehmlassungsantworten offenbarten: Hielten der SBV und
ProTell einmal in fünf Jahren für eine angemessene Regelmässigkeit, sahen die Kantone
Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis eine ausreichende Regelmässigkeit ab einer
zweimaligen Nutzung pro Jahr gegeben. Ganz konkrete Kritik betraf darüber hinaus die
vorgesehene Unterscheidung von Waffenkategorien anhand der Magazinkapazität. Diese
sei kein Indikator für die Gefährlichkeit einer Waffe und die Regelung daher nicht
nachvollziehbar; stattdessen wäre eine Unterscheidung anhand des Kalibers, des
Munitions-Typs und einer allfälligen Serienfeuer-Möglichkeit zu diesem Zweck
dienlicher. Da Magazine zum Teil waffentypübergreifend eingesetzt und separate
Magazine bewilligungsfrei erworben werden könnten, sei die Regelung leicht zu
umgehen und Missbrauch schwer zu verhindern, stellten mehrere Kantone fest. Die
Skepsis der Waffenlobby sowie des Kantons Schwyz weckte zudem die Pflicht für
Waffensammler, den Zweck der Sammlung offenzulegen. Der Mensch sei seit jeher ein
Sammler, wie es ProTell ausdrückte, und viele Sammlungen dienten keinem besonderen
Zweck ausser der Freude am Objekt selbst, weshalb eine solche Bestimmung verfehlt
sei. Die Kritik am Entwurf beschränkte sich jedoch nicht darauf, dass er zu viele
Einschränkungen vorsehe; an einigen Stellen wurde auch bemängelt, dass die
Regelungen zu wenig weit gingen. So schlugen beispielsweise die SP, die GLP und fünf
Kantone (NE, TI, VD, VS, GE) vor, es sei auch von Eigentümern von Ordonnanzwaffen ein
Nachweis zu verlangen, dass sie die Waffe regelmässig für den Schiesssport
verwendeten.

Auch lehnten nicht alle Kritiker der Waffenrechtsanpassung ebenso die Genehmigung
des Notenaustausches mit der EU ab. Der Notenaustausch ist im Grunde genommen
das Verfahren zur Übernahme eines weiterentwickelten Rechtsakts, der dem Schengen-
Besitzstand angehört. Nachdem die EU der Schweiz am 31. Mai 2017 die neue
Waffenrichtlinie als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes notifiziert hatte,
versicherte der Bundesrat in seiner Antwortnote vom 16. Juni 2017 der EU, dass die
Schweiz die Richtlinie – vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung – innerhalb
einer Frist von zwei Jahren übernehmen und umsetzen werde. Die SVP, der SSV und
LEWAS waren der Meinung, die Schweiz könne der EU mitteilen, die Waffenrichtlinie zu
übernehmen – wozu sie als Vertragsstaat von Schengen/Dublin verpflichtet ist –, ohne
dafür die Schweizer Rechtslage anpassen zu müssen. Sie hielten das Schweizer
Waffenrecht für den Anforderungen der EU-Richtlinie dem Sinn nach entsprechend
und sahen darum keinen Bedarf für eine Änderung des Schweizer Waffenrechts, auch
wenn der Notenaustausch genehmigt würde. In die gleiche Richtung äusserte sich auch
die CVP, welche die Frage stellte, ob das geltende Waffengesetz keine ausreichende
Grundlage darstelle, um die Ziele der EU-Waffenrichtlinie weitgehend zu erfüllen.
ProTell und der Kanton Schwyz lehnten indes auch die Genehmigung des
Notenaustausches ab und forderten weitere Verhandlungen mit der EU. 3

Selbst Wochen nach der Verabschiedung der Botschaft zur Umsetzung der geänderten
EU-Waffenrichtlinie durch den Bundesrat Anfang März 2018 ebbte die gesellschaftliche
Debatte über die geplante Verschärfung des Schweizer Waffenrechts nicht ab. Mitte
März schloss sich der schweizerische Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverband
(SBV) medienwirksam der Front um den schweizerischen Schiesssportverband (SSV) an
und liess durch seinen Präsidenten Daniel Wyss abermals verkünden, man werde das
Referendum ergreifen, sollte die Gesetzesänderung wie vom Bundesrat vorgeschlagen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.05.2018
KARIN FRICK
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vom Parlament gutgeheissen werden. Für den SBV habe die neue Regelung «eine
riesige, existenzgefährdende Auswirkung», da sich der Aufwand für die
Waffengeschäfte durch die auf sämtliche Transaktionen ausgedehnte Meldepflicht
sowie die Markierungspflicht aller wesentlichen Waffenbestandteile schätzungsweise
um eine Stunde pro Tag erhöhe; «und wir bekämpfen damit keinen einzigen
Verbrecher», empörte sich Wyss gegenüber der Aargauer Zeitung. Der Schaden durch
die Gesetzesänderung wäre so massiv, dass der SBV diesen höher gewichte als die
Abkommen von Schengen und Dublin. Am besten wäre es jedoch, wenn das Parlament
die Vorlage so abänderte, dass kein Referendum nötig wäre.

Gut zwei Wochen später drängten die Befürworter der Vorlage ins Rampenlicht, indem
die SP zusammen mit dem Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB), der
Verbindung der psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte und
den Evangelischen Frauen Schweiz vor den Medien die «Plattform für ein
zukunftsfähiges Waffenrecht» präsentierte. Als gemeinsames Ziel nannten sie ein
striktes Waffenrecht für eine sichere Schweiz; das schweizerische Waffenrecht solle
dazu enger an die Vorgaben der EU-Richtlinie angepasst werden als dies der Bundesrat
vorsah. Die SP hatte 14 Änderungsanträge vorbereitet, um den Entwurf des Bundesrates
zu verschärfen, u.a. betreffend die Nachregistrierung und die Aufbewahrung von
Waffen, die Marktpreise für Armeewaffen sowie die Möglichkeit für Kantone, ein
psychologisches Gutachten zu verlangen, wenn die Gefahr von Selbst- oder
Fremdgefährdung mit der Waffe besteht. Während sich die Ärztinnen und Ärzte in
erster Linie zur Verhinderung von häuslicher Gewalt und Suiziden für eine Verschärfung
des Waffenrechts einsetzten, war das Hauptanliegen der Polizeibeamten ein
lückenloses, schweizweites Waffenregister, um vor einem Polizeieinsatz wissen zu
können, ob mit Waffen zu rechnen ist. Die kantonalen Waffenregister seien
unvollständig, da eine Registrierungspflicht erst seit 2008 bestehe, argumentierte
VSPB-Generalsekretär Max Hofmann in der NZZ. Er wünschte sich deshalb die
Nachregistrierung sämtlicher Waffen, nicht nur der halbautomatischen. Ausserdem
betonte er im «Blick» die Unverzichtbarkeit des Schengener Informationssystems für
die Polizeiarbeit.
Damit stellte sich der VSPB offen gegen der Polizei im Grunde wohlgesinnte Kreise wie
die Schützen. Die Polizeibeamten liessen sich von der SP instrumentalisieren,
kritisierten SVP-Nationalrat Werner Salzmann (svp, BE) und ProTell-Generalsekretär
Robin Udry denn auch postwendend. Für Letzteren wäre die Nachregistrierung aller
Schusswaffen gemäss NZZ «der Orwellsche Albtraum eines Überwachungsstaats».
Hofmann entgegnete darauf, es gehe nicht um Ideologie, sondern um die Sache und der
VSPB unterstütze auch nicht alle Visionen seiner Allianzpartner. Wenige Tage nach
seinem Auftritt an der Medienkonferenz der «Plattform für ein zukunftsfähiges
Waffenrecht» erntete Hofmann jedoch auch aus den eigenen Reihen Kritik. Erwin
Rommel, Mitglied des Zentralvorstandes des VSPB, äusserte sich in der BaZ
dahingehend, dass er vom Vorgehen der Geschäftsleitung nichts gewusst habe. Ein
solcher Auftritt stehe Hofmann nicht an, da der Verband laut Statuten politisch neutral
bleiben müsse. Ausserdem seien die Verbandsmitglieder nicht über ihre Meinung zur
Waffenrechtsverschärfung befragt worden. Der interne Knatsch bei den Polizisten fand
wohl ihren Höhepunkt, als sich die KKPKS vor der SiK-NR dezidiert gegen die Vorlage
des Bundesrats aussprach. Die Gesetzesänderung bringe «viel Bürokratie bei wenig
Nutzen», monierte sie in der Anhörung. Ob sie jedoch den zusätzlichen Aufwand in Kauf
nähme, um das Schengen-Abkommen zu schützen, sei gemäss der NZZ unklar
geblieben. Die SiK entschied in der Folge, zusätzlich auch noch die Polizeibeamten und
die KKJPD zu einer schriftlichen Stellungnahme einzuladen. Derweil sah sich der VSPB
zu einer Rechtfertigung gezwungen und stellte in einer Mitteilung klar, man fordere
entgegen der Darstellung in den Medien keine striktere Umsetzung als die vom
Bundesrat angedachte und unterstütze die weitergehenden Forderungen seitens der SP
nicht.

Inzwischen herrschte aber auch aufseiten der Waffenlobby nicht nur Friede, Freude,
Eierkuchen: «Immer mehr bürgerliche Waffenfreunde gehen auf Distanz zur neuen
Führungscrew um den interimistischen ProTell-Präsidenten Jean-Luc Addor, die
radikale Tendenzen zeigt», schrieb die Aargauer Zeitung Mitte April. Presseberichten
zufolge sei selbst Ständerat Josef Dittli (fdp, UR), seines Zeichens – notabene neben
Addor – Co-Präsident der «Parlamentarischen Gruppe für ein freiheitliches
Waffenrecht», der radikale Kurs der ProTell-Führung nicht geheuer. Er unterstütze die
Forderung von Addor und «gleichgesinnten Protagonisten» nach öffentlichem
Waffentragen nicht. «Die Schweiz ist nicht der Wilde Westen!», zitierte ihn
beispielsweise die Luzerner Zeitung. Auch SVP-Nationalrat und Wortführer der
Waffenfreunde, Werner Salzmann, stecke diesbezüglich «im Dilemma», berichtete
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dieselbe Zeitung. Zu Wort meldete sich ebenfalls Alt-Nationalrat Willy Pfund (fdp, SO),
seinerzeit Präsident von ProTell, der dieses Amt 2016 jedoch «im Zorn über den Kurs
des Addor-Lagers» (Aargauer Zeitung) niedergelegt hatte. Er bezeichnete den Wunsch
nach Waffentragen in der Öffentlichkeit als «unsinnige und gefährliche Forderung»: Die
Öffentlichkeit reagiere heute sensibler auf solche Fragen als noch vor einigen Jahren,
weshalb man damit letztlich das liberale Schweizer Waffenrecht gefährde. Die Aargauer
Nationalrätin Silvia Flückiger-Bäni (svp, AG) war gar so erbost über die ProTell-Führung
um Addor, dass sie nach 14-jähriger Mitgliedschaft kurzerhand den Austritt aus der
Organisation gab. Einig waren sich die waffenfreundlichen Bürgerlichen und ProTell
einzig darin, dass die EU-Waffenrichtlinie bekämpft werden müsse. Dies kam denn auch
an der Generalversammlung von ProTell am 14. April zum Ausdruck: Nachdem die SiK-
NR wenige Tage zuvor auf die Vorlage des Bundesrates zur Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie eingetreten war, beschlossen die ProTell-Mitglieder vorsorglich
einstimmig das Referendum. Zur Bekämpfung der Gesetzesvorlage werde man
nächstens eine «sehr starke und einflussreiche» nationale Allianz gründen, gab ProTell-
Generalsekretär Robin Udry in der Sonntagszeitung zu Protokoll.

Die SiK-NR schrieb in ihrer Medienmitteilung, sie sei mit 15 zu 9 Stimmen auf die
Vorlage eingetreten, um einerseits das Schengen-Assoziierungsabkommen nicht zu
gefährden und andererseits mit einer möglichst pragmatischen Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie die Traditionen des schweizerischen Schiesswesens wahren zu
können. Das Volk solle überdies die Möglichkeit haben, sich im Rahmen eines
fakultativen Referendums zur Frage zu äussern. Die Minderheit habe indes keinen
Revisionsbedarf im schweizerischen Waffenrecht geortet, keinen Nutzen für die
Terrorbekämpfung gesehen und den hohen administrativen Umsetzungsaufwand
gefürchtet. Einen Rückweisungs- und eine Sistierungsantrag hatte die Kommission
abgelehnt. Neben der schon erwähnten KKPKS hatte die Kommission auch den SBV,
ProTell, den SSV, die schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) und die Organisation
«Stop Suicide» angehört, was die NZZ zur Bemerkung veranlasste, bei den Anhörungen
seien fast nur Gegner der Vorlage zu Wort gekommen.

Während sich der SBV, ProTell, der SSV und die AUNS – sowie auch die GSoA als
explizite Befürworterin der Waffenrechtsverschärfung – schon auf den «wohl
unausweichlichen Referendumskampf» (BaZ) vorbereiteten, zeigte sich die SOG in
dieser Sache wenig enthusiastisch. Ihr Präsident Stefan Holenstein geizte gegenüber
der BaZ zwar nicht mit Kritik an der Vorlage und an deren Befürwortern, erachtete das
Referendum jedoch nicht als zwingend. So attestierte er der CVP und der FDP eine
«übertriebene Angst vor einer Kündigung des Schengen/Dublin-Abkommens» und
stellte sich auf den Standpunkt, es gebe bei der Umsetzung der EU-Richtlinie durchaus
noch ungenutzten Spielraum. Die Pflicht, entweder Mitglied in einem Schiessverein zu
sein oder die Waffe regelmässig für das sportliche Schiessen zu nutzen, bezeichnete er
als «unverhältnismässig und eine Bevormundung». Die Vorlage bekämpfe so nicht den
gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern treffe legale Waffenbesitzer und
indirekt, über das ausserdienstliche Schiesswesen, auch die Armee. Es sei indes
möglich, das Gesetz freiheitlich auszugestalten und dem «eigenständigen Staats- und
Milizwesen» der Schweiz anzupassen. An das Parlament richtete er deshalb die
Forderung, auf «vorauseilenden Gehorsam gegenüber der EU» zu verzichten. Es
bestehe kein Anlass, «panikartig von Schengen-Rauswurf» zu reden, sei das Abkommen
doch in gegenseitigem Interesse. In dieser Hinsicht sei die von Bundesrat und
Verwaltung proklamierte «Entweder-Oder-Strategie» nicht richtig. Für die SOG stehe
das Referendum daher nicht im Vordergrund, sondern komme nur als Ultima Ratio in
Frage.

Frischen Wind in die Debatte brachte Mitte Mai schliesslich das Bekanntwerden des
genaueren Inhalts der tschechischen Klage beim EuGH betreffend die EU-
Waffenrichtlinie. Die Tschechische Republik zweifelte eben nicht nur wie bisher
angenommen an deren Rechtmässigkeit, sondern machte mit Hinblick auf die
Schweizer Sonderregelung für Armeewaffen auch eine Verletzung des
Diskriminierungsverbots geltend. Sollte der EuGH der Klägerin in diesem Punkt Recht
geben, bedeutete dies wohl das Aus für die von der Schweiz ausgehandelte
Ausnahmeklausel. Aufgrund der so veränderten Ausgangslage wollte die SVP die
Sistierung der Vorlage in der Kommission noch einmal zum Thema machen. Die Presse
berichtete zudem, das Fedpol verfolge das Verfahren mit, für eine Stellungnahme sei es
jedoch noch zu früh. 4
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Eine im September 2013 bereits im Ständerat angenommene Motion der SiK wurde 2014
auch in der Volkskammer gutgeheissen. Dabei geht es um eine Beseitigung der
Benachteiligung der Schweizer Sicherheitsindustrie im Vergleich mit der
internationalen Konkurrenz. Diese wurde vom Bundesrat in einem Bericht 2010
festgestellt. Um eine Benachteiligung aufzuheben, bedarf es einer Änderung der
Kriegsmaterialverordnung (KMV). Konkret geht es dabei um eine Anpassung der
Bewilligungskriterien, beziehungsweise um eine Lockerung der zwingenden
Ausschlusskriterien. Inhaltlich geht es um die Wiederherstellung des Zustands vor 2009,
wobei der Bundesrat jedes Ausfuhrgeschäft wieder fallweise beurteilen können soll. Die
Regierung unterstützte das Anliegen, bemerkte aber, dass das Ziel auch durch weniger
starke Anpassungen erreicht werden könnte. Gleichwohl merkte der Bundesrat an, dass
damit keine Preisgabe des Menschenrechtsschutzes und der humanitären Tradition der
Schweiz einhergehen dürfe. Mit 26 zu 14 Stimmen hatte der Ständerat die Motion
gutgeheissen. Im Nationalrat beantragte die SiK mit 13 zu 9 Stimmen ebenfalls die
Annahme der Motion. Die Minderheit der SiK war der Meinung, dass die ethisch-
moralischen Aspekte mehr Gewicht haben als die wirtschaftlichen Interessen des
Landes. In der Ratsdebatte nahm Wirtschaftsminister Schneider-Ammann ausführlich
Stellung zum Anliegen und strich heraus, dass die Änderung der KMV keine eigentliche
Lockerung des Gesetzes darstelle, sondern eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
für die Schweizerische Sicherheitsindustrie bedeute. Die Preisgabe des Schutzes der
Menschenrechte zugunsten von Arbeitsplätzen sei eine falsche Interpretation.
Bedenken seitens mehrerer Ratsmitglieder, vorwiegend aus dem linken Lager,
versuchte Bundesrat Schneider-Ammann zu zerstreuen. Nichtsdestotrotz endete die
Abstimmung unentschieden mit je 93 Stimmen für und gegen die Motion. Ratspräsident
Lustenberger (cvp, LU) entschied per Stichentscheid, im Lichte des Antrages der
Regierung und des Entscheids der kleinen Kammer, für die Annahme der Motion. Dieser
Entscheid wurde in der Folge heftig kritisiert und Nationalratspräsident Lustenberger
wurde persönlich angegriffen. Die Jungsozialisten betitelten ihn als "Folterfreund" und
die GSoA stellte den Vorwurf in den Raum, das Parlament stelle Profit über
Menschenleben. Die GSoA äusserte die Hoffnung, dass das neue Parlament nach den
Wahlen im Herbst 2015 auf diesen Entscheid zurückkommen würde. 5

MOTION
DATUM: 06.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ausrüstung und Beschaffung

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a fait un retour remarqué sur la scène
politique nationale durant l’année sous revue, en lançant une initiative populaire
« pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre ». Cette initiative vise
concrètement le matériel de guerre proprement dit, les « biens militaires spéciaux »
(les avions d’entraînement du type Pilatus entrant dans cette catégorie par exemple), de
même que le matériel pour la production de matériel de guerre (plans de construction
par exemple). Les biens à double usage civil et militaire (certains systèmes de
communication, entre autres) ne seraient toutefois pas frappés d’une interdiction de
vente à l’étranger. Selon les initiants, l'interdiction d'exporter des armes conférerait
une crédibilité renouvelée à l'engagement humanitaire et à la coopération
internationale de la Suisse; elle donnerait également un signal fort en faveur d'une
véritable politique de paix contribuant à la construction d'un monde plus pacifique. De
plus, la Suisse ne dépend pas économiquement des exportations d'armes. La
reconversion des industries d'armement vers des produits civils doit être encouragée,
selon eux. L'initiative prévoit à ce titre des mesures d'accompagnement grâce
auxquelles la Confédération soutiendra les régions et les employés affectés par
l'interdiction d'exportation. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.06.2006
ELIE BURGOS

L’initiative populaire «pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre», lancée
par le GSsA et soutenue par le PS et les Verts, a formellement abouti en fin d’année. Sur
109'530 signatures déposées, 109'224 ont été déclarées valables. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.10.2007
ELIE BURGOS
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Dans les urnes, l'initiative populaire «Pour une interdiction du financement des
producteurs de matériel de guerre» a été rejetée par 57.5 pourcent de la population
helvétique et par 17 5/2 cantons. L'initiative avait été lancée par le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) et les Jeunes Verts. Le comité d'initiative a mis en avant
l'argument éthique, et refusé l'argument économique citant en exemple des acteurs
financiers ayant déjà renoncé aux investissements dans des entreprises d'armement. A
l'inverse, le Conseil fédéral et le Parlement ont préconisé un rejet de l'initiative. Ils
estimaient que l'initiative prétériterait la place économique et financière helvétique, et
que l'interdiction de financement en vigueur était suffisante. Si les arguments étaient
clairement entérinés, la campagne sur cette initiative populaire a été relativement
éclipsée par la campagne sur l'initiative sur les multinationales responsables. Le débat
n'a donc jamais occupé le haut de l'affiche. Au final, à 11 années d'écart, mais
exactement à la même date, l'initiative populaire «Pour une interdiction du
financement des producteurs de matériel de guerre» a connu le même sort que
l'initiative populaire «Pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre», rejetée par
68.2 pourcent de la population helvétique en novembre 2009.

Pour être précis, cette initiative populaire visait l'interdiction à la Banque nationale
suisse (BNS), aux fondations, ainsi qu'aux institutions de la prévoyance publique et de la
prévoyance professionnelle d'investir dans des producteurs de matériel de guerre.
D'abord, l'initiative définissait les producteurs de matériel de guerre comme toutes les
entreprises dont plus de 5 pourcent de leur chiffre d'affaires annuel provient de la
production de matériel de guerre. Ensuite, l'initiative englobait l'ensemble des activités
financières telles que l'octroi d'un crédit, d'un prêt, d'une donation, ou l'acquisition de
titres ou de parts de produits financiers.

Au Parlement, l'initiative n'a été soutenue que par le camp rose-vert qui a néanmoins
plaidé en vain. Les arguments éthiques, de crédibilité de la Suisse et de transparence
sur les placements des caisses de pension n'ont pas été entendus par la majorité du
Parlement. Le PLR, l'UDC, le PDC, le PBD et les Vert'libéraux y ont opposé le risque
d'affaiblissement économique, d'affaiblissement de la prévoyance professionnelle et
l'autonomie de la BNS. La majorité des parlementaires, ainsi que le Conseil fédéral, a
donc estimé que l'impact «minim» de l'initiative sur la paix dans le monde ne
contrebalançait pas l'impact «réel» sur l'économie helvétique. Le Conseil national a
refusé l'initiative populaire par 125 voix contre 72. Le Conseil des Etats l'a refusé par 32
voix contre 13.

Comme indiqué préalablement, la campagne sur l'initiative «Pour une interdiction du
financement des producteurs de matériel de guerre» a peiné à s'imposer sur l'agenda
politique helvétique. Cette difficulté est probablement à mettre à la charge de
l'initiative sur les multinationales responsables et du Covid-19 qui ont monopolisé
l'attention des médias helvétiques. Durant la campagne, seulement 2 pourcent des
articles de presse ont traité de l'initiative. Du côté des annonces publicitaires,
uniquement 158 annonces ont été comptabilisées dans la presse recensée par Année
Politique Suisse. En comparaison avec l'ensemble des votations depuis 2013, le nombre
d'annonces sur l'initiative populaire sur le financement de matériel de guerre est
inférieur à la moyenne (environ 250 par votation), mais se situe exactement à la
médiane. La forte majorité des annonces publicitaires est à mettre au crédit des
opposants à l'initiative (128 annonces). 

Dans l'ensemble, le soutien à l'initiative populaire s'est érodé au fil de la campagne.
Alors que l'institut gfs.bern annonçait un soutien à 54 pourcent à la fin octobre,
l'initiative a finalement été largement rejetée par 57.5 pourcent de la population
helvétique. Les arguments éthiques, qui pesaient en début de campagne, ont été
balayés par les arguments économiques promulgués par les opposant-e-s. Néanmoins,
le GSsA a estimé que le débat sur l'initiative populaire avait permis une moralisation des
investissements suisses. Il a cité en exemple les caisses de pensions publiques comme
Publica, LaPoste, CFF, Zürich, Bâle-Campagne, les organismes privés comme Migros et
Mobilière, et la SUVA qui ont rejoint l'Association suisse pour des investissements
responsables (ASIR).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2020
GUILLAUME ZUMOFEN
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La thématique de l'exportation d'armements va continuer d'occuper l'agenda politique.
En effet, une initiative populaire contre les exportations d'armes dans les pays en
guerre civile (initiative correctrice) veut retirer au Conseil fédéral la décision
d'exportation d'armes vers des pays en proie à une guerre civile. Le Conseil fédéral
planche sur un contre-projet indirect.

Votation du 29 novembre 2020

Participation: 46.93% 
Oui: 1'081'731 (42.55%) / Cantons: 3 1/2 
Non: 1'460'755 (57.45%) / Cantons: 17 5/2 

Consignes de vote: 
- Oui: PS, Verts, PEV, USS, GSsA
- Non: PDC, UDC, PLR, PVL, PBD, UDF, EconomieSuisse, Union Patronale Suisse, USAM,
ASIP, ASA 8

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im übrigen verabschiedete die Delegiertenversammlung der SP ebenfalls ein Manifest
zur Gleichstellung von Frau und Mann. Die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern in Gesellschaft, Beruf und Politik soll in zehn Jahren erreicht werden. Als
dritter Schwerpunkt wurde die Lancierung von zwei Volksinitiativen im Bereich der
Sicherheitspolitik beschlossen. Unter den Titeln «Für ein Verbot der
Kriegsmaterialausfuhr» resp. «Für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik»
wurden die Initiativen unter Mitarbeit der Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle
und ein Waffenausfuhrverbot (ARW) sowie des Christlichen Friedensdienstes (CFD) im
Mai lanciert. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, die Gruppe Schweiz ohne Armee
(GSoA) und über zwanzig friedens- und entwicklungspolitische Organisationen
unterstützten die Initiativen. Vor der Initiativlancierung stellte die Partei die
«Grundlagen zur Friedens-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik» vor, welche eine Art
Gegenvorschlag zum im April veröffentlichten «Sicherheitsbericht 90» des Bundesrates
darstellten.
Bei der Würdigung des Sicherheitsberichtes im Ständerat stellte sich Miville (BS) gegen
die allgemein kritische Haltung seiner Partei. 9

PARTEICHRONIK
DATUM: 24.09.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), welche im Berichtsjahr ihr 25jähriges
Bestehen feierte, reichte im Oktober ihre Volksinitiative für ein Verbot von
Kriegsmaterial-Exporten ein. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.10.2007
HANS HIRTER

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) reichte im Juni ihre Volksinitiative
gegen die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge ein. Am 29. November erlitt sie in der
Volksabstimmung über ihre Initiative für ein Kriegsmaterialexportverbot eine deutliche
Niederlage. Nur 32% der Bürgerinnen und Bürger stimmten dem Begehren zu. Die Vox-
Analyse zeigte, dass der Vorstoss der GSoA nur gerade von Personen, die sich zur
äusseren Linken zählen, vorbehaltlos unterstützt wurde. Obwohl die SP die Ja-Parole
ausgegeben hatte, legten mehr als 40% ihrer Sympathisanten ein Nein in die Urne. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2009
HANS HIRTER
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L'automne 2020 fut plein de rebondissements pour le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA). Tout d'abord, il a été proche d'une victoire historique le 27 septembre,
lors de la votation pour l'acquisition de nouveaux avions de combat, acceptée de
justesse par 50.14 pour cent de la population. Pour rappel, le GSsA faisait partie du
comité référendaire qui combattait cet objet avec les Verts et le PS. Ensuite, le
mouvement a défendu son initiative contre le commerce de guerre, soumise à votation
le 29 novembre. Si l'initiative n'a pas passé la rampe, rejetée par 57.45 pour cent de la
population et 17 cantons, elle a néanmoins mis sur le devant de la scène une nouvelle
génération d'activistes qui donnent un second souffle au mouvement antimilitariste
fondé en 1982. Le GSsA semblait ces dernières années avoir perdu de sa capacité à
mobiliser, par exemple lors du clair rejet de son initiative pour l'abrogation du service
militaire obligatoire en 2013. Dans un article du 27 octobre 2020, le Tages-Anzeiger
révélait pourtant que 500 nouveaux membres avaient rejoint l'organisation depuis la
votation sur les avions de combat un mois auparavant. Le quotidien zurichois relevait
également que le groupe avait gagné un certain respect de la sphère politique. Le
conseiller aux États uranais Josef Dittli considère notamment que «le Groupe pour une
Suisse sans armée est un enrichissement pour la politique suisse», lui qui est pourtant
un défenseur de longue date de l'armée. Le climat n'a pourtant pas toujours été apaisé
entre partisan.e.s et opposant.e.s de l'armée. 
La première initiative du GSsA, qui visait à abolir l'armée, avait suscité de vifs débats.
Josef Lang, l'un des membres fondateurs du mouvement, s'était fait apostrophé lors
d'une assemblée de l'UDC par un homme qui lui avait rappelé: «A l'armée, nous avons
appris à reconnaître l'ennemi et le détruire!» L'initiative avait été soutenue par 35.6
pour cent de la population, ce qui constituait une victoire pour le GSsA, alors que le
conseiller fédéral Kaspar Villiger avait affirmé à l'époque qu'un score de 20 pour cent
de oui serait déjà une «catastrophe». 
De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Durant ses 40 ans d'existence, le mouvement a
lancé neuf initiatives et six référendums, seul ou accompagné par d'autres
organisations ou partis. Son prochain combat est d'ores et déjà connu: il s'agit de
l'initiative correctrice, qui vise à interdire les exportations d'armes vers les pays en
proie à une guerre civile. Cette initiative a été lancée par une coalition dont fait partie
le GSsA. 12

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 29.11.2020
MATHIAS BUCHWALDER

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

In ein Dilemma gerieten sowohl der SGB als auch Travail Suisse bei der Abstimmung
über die Volksinitiative für ein Verbot des Exports von Kriegsmaterial. An sich war
ihnen die von der politischen Linken unterstützte Initiative der GSoA nicht
unsympathisch. Sie mussten aber auch die Ängste vor einem Stellenabbau in den direkt
betroffenen Betrieben und ihren Zulieferern berücksichtigen. Beide Dachverbände
entschieden sich daher für eine Freigabe der Stimme. Von den Unterverbänden des
SGB empfahl die Unia, bei der auch die Angestellten der Maschinenindustrie organisiert
sind, ein Ja und der VPOD, dem Arbeiter der staatlichen Rüstungsbetriebe angehören,
ein Nein. 13

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.11.2009
HANS HIRTER
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